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Die Parlamente der beiden Basel haben im Juni der Euro 08 Kredite mit der Auflage genehmigt, 
dass der Regierungsrat sich verpflichtet mit Nachdruck bei den Veranstaltern darauf hinzuwirken in 
und um das Stadion St Jakob Park beim Catering Mehrweg einzusetzen. 

Auf Einladung des Stadion-Managements konnten sich Vertreter des Grossen Rates am 28.7.07 
einen Eindruck über die Abfallverhältnisse im Stadion St. Jakob Park verschaffen. Dabei hat sich 
gezeigt, dass sich das neue Abfallkonzept nicht positiv auf die Verhältnisse im Stadion auswirkt. 
Der Grossteil aller Abfälle landet auf den Rampen statt in den Abfallkübeln. Die Sauberkeit des 
Stadions und seines Umfeldes lässt damit weiterhin zu wünschen übrig und hat sich gegenüber 
früher sogar verschlechtert. Das Ganze kann auch nach Meinung vieler Zuschauer als richtige 
Abfallsauerei bezeichnet werden. Den vielen im Stadion anwesenden Jugendlichen wird auf diese 
Weise mit Sicherheit kein gutes Beispiel geboten. So wird das Littering in Basel gefördert statt 
eingedämmt. Dies im Gegensatz zu den Aussagen von Basel United anlässlich der Präsentation. 

Die Information des Stadionmanagements kann offensichtlich nicht stimmen. So können aus 7 
Tonnen Abfall sicher nicht 50 Kubikmeter (oder umgerechnet in etwa 30 Tonnen) Kompost 
entstehen, wie dies behauptet und in allen Medien verbreitet wurde. Aus diesen 7 Tonnen lässt 
sich höchstens 2 bis 3 Kubikmeter Kompost gewinnen. Was den Stadionabfall betrifft, ist dieser 
nach Meinung von Gärtnern aufgrund der fehlenden Nährstoffe für den Boden erst noch wertlos. 
Entgegen den Angaben von Basel United können Gemüsegärten oder Fussballfelder mit solchem 
Material ganz bestimmt nicht gedüngt werden. Hier stellt sich die Frage, inwieweit die 
Verantwortlichen des Stadions aus PR-Gründen (resp. zur ökologischen Legitimation ihres 
Konzepts) bewusst falsche Informationen verbreiten und die Öffentlichkeit auf diese Weise in die 
Irre führen. Bestätigt wurde dagegen, dass es sich beim Ausgangsmaterial für die PLA-
Trinkbecher um gentechnisch veränderten Mais aus den USA handelt. 

Aufgrund des fragwürdigen Abfallkonzeptes und der unhaltbaren Verhältnissen im Stadion müssen 
die Parlamentsbeschlüsse in Sachen Mehrweg und Euro 08 nun mit Dringlichkeit umgesetzt 
werden. Für die Regierungen der beiden Basel gibt es offenbar ausreichende rechtliche 
Grundlagen um die Betreiber zum Mehrwegsystem zu bewegen. Gemäss § 50 
Umweltschutzgesetz BS ist der Kanton verpflichtet, bei seinen Tätigkeiten unnötige Abfälle zu 
vermeiden. Diese Verpflichtung gilt auch, wenn der Staat privaten Unternehmen und Institutionen 
Aufträge erteilt. Mit dem namhaften finanziellen Beitrag des Kantons an die Durchführung der Euro 
08, hat der Kanton die Pflicht für die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben zu sorgen. Das 
geforderte Mehrwegsystem lässt sich bis zur Euro aber nur umsetzen, wenn es im Stadion 
frühzeitig in die Probephase geht. 

Offenbar ist der Widerstand gegen das Mehrwegsystem auf der Betreiberseite immer noch sehr 
gross. Dies trotz der Charta zur Euro 08, in welcher sich der Bund und Österreich klar zu diesem 
System bekennen. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich die Regierung um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Ist sich der Regierungsrat bewusst, dass der Stadionbetreiber bezüglich seines neuen 
Abfallkonzeptes mit falschen Zahlen operiert? 

2. Hält der Regierungsrat das Kompostieren nährstoffloser Abfälle und insbesondere von 
Papier und Karton für sinnvoll? 

3. Hält es der Regierungsrat aus ethischen Erwägungen für angezeigt, dass im Stadion 
Wegwerfprodukte aus gentechnischem Anbau in Umlauf gebracht werden, obwohl sich die 
Schweizer Bevölkerung klar gegen diese Anbaumethode ausgesprochen hat? 

4. Was hat der Regierungsrat bis anhin unternommen um den Beschluss der Parlamente 
bezüglich des Mehrwegsystems umzusetzen? 

5. Wie waren die Reaktionen der Betreiber und welche Gründe bringen diese vor? 

6. Was gedenkt der Regierungsrat zu tun, falls die Betreiber sich nicht verpflichten lassen? 

7. Hat der Regierungsrat auf Verordnungsebene die Möglichkeit die Verpflichtung gemäss § 50 
USG BS festzulegen und damit dem Nachdruck gemäss Beschluss GR und LR 



nachzukommen? 

 Peter Howald  


